
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbebetrieb an der Knappenhütte“ Lohsa 

Liste umweltbezogener Stellungnahmen 
eingegangen zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

Stellungnahme vom 21.12.2020 

- Geologie / Baugrund 

Sächsisches Oberbergamt 

Stellungnahme vom 10.03.2021 

- unterirdische Hohlräume 

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 

Stellungnahme vom 12.01.2021 (mit Verweis auf Stellungnahme zum BPL „Wochenendsiedlung an 

der Knappenhütte“ vom 01.07.2019) 

Stellungnahme vom 01.07.2019 zum BPL „Wochenendsiedlung an der Knappenhütte“ 

- Bergbau 

- Grund- und Oberflächenwasser 

- Geotechnische Situation, Restriktionen/Verhaltensanforderungen 

Landratsamt Bautzen 

Stellungnahme vom 17.12.2020 

- Immissionsschutz 

- Landschaftsschutzgebiet 

- Artenschutz 

Grüne Liga 

Stellungnahme vom 21.12.2020 

- Landschaftsschutzgebiet 

Landesjagdverband Sachsen e. V. 

Stellungnahme vom 23.11.2020 

- Landschaftsschutzgebiet 
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 Ihre Nachricht vom 

17.11.2020 
 

Aktenzeichen 

(bitte bei Antwort angeben) 

21-2511/10/11 
  
Dresden, 21.12.2020 

 

  

 

Hausanschrift: 

Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 
Abteilung 2 
August-Böckstiegel-Str. 3, 
01326 Dresden 

 
 
 
 
 
www.sachsen.de 
 
 
 
Verkehrsverbindung: 

Buslinie 63, 83 und Linie P Halte-
stelle Pillnitzer Platz 
 
Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Haus August-
Böckstiegel-Straße 1 
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SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Postfach 540137 | 01311 Dresden 

 Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Hanna Witte 

per E-Mail 
steichert@braun-barth.de 
 
Bürogemeinschaft freier Architekten 
Dr. Braun & Barth 
Tharandter Straße 39 
01159 Dresden 
 
 

  
Durchwahl 

Telefon +4935126122101 
Telefax +4935126122099 
 
hanna.witte@ 
smul.sachsen.de 
  
Ihr Zeichen 

 

 
Frühzeitige Beteiligung zum VBPL „Gewerbebetrieb an der Knappen-
hütte“ Lohsa, Vorentwurf vom 15.09.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der unter den Gliederungspunkten 2.1 und 3.1 aufgelisteten Unterla-
gen vorgenommen. 
 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen der o.g. Planung Bedenken aus geologischer 
Sicht entgegen. Die Bedenken beziehen sich auf die setzungs-/ setzungs-
fließ-, rutschungs- und sackungsgefährdeten gekippten Abraummassen, 
die im Planungsgebiet vorkommen. Die Bedenken können ausgeräumt 
werden, wenn die im B-Plan verankerten geotechnischen Anforderungen 
des Sächsischen Oberbergamtes und der LMBV mbH vollständig und vor 
Durchführung der Baumaßnahmen umgesetzt werden. Eine detailliertere 
Ausführung ist in Abschnitt 3.2 zu finden.  
 
Des Weiteren haben empfehlen wir, die unter Punkt 3.3 folgenden geologi-
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schen Hinweise zu berücksichtigen.   
 
Aus Sicht des Radonschutzes bestehen keine Bedenken. Die Hinweise unter Punkt 2.2 
und 2.3 empfehlen wir zu berücksichtigen.  
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie 
Belange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
2  Natürliche Radioaktivität 
2.1  Unterlagen 

 
[1] Schreiben des Büros für Freie Architekten Dresden, Dr. Braun&Barth, vom 

17.11.2020 
[2] mit [1] u. a. überreichte Unterlagen: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ge-

werbebetrieb an der Knappenhütte“ Gemeinde Lohsa, Erläuterungsbericht, 
Planfassung vom 15. September 2020  

 
2.2 Prüfergebnis 
 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken.  
Die Planungsunterlagen [2] beinhalten unter Punkt 1.3.5 Natürliche Radioaktivität / Ra-
don“ bereits Hinweise zum Thema radiologisch relevante Hinterlassenschaften und 
Radonschutz. 
 
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass auch bei Maßnahmen, die im Rahmen baulicher 
Veränderungen eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen zu einer 
erheblichen Verminderung der Luftwechselrate führen, die Durchführung von Maßnah-
men zum Schutz vor Radon in Betracht gezogen werden sollen, soweit diese Maß-
nahmen erforderlich und zumutbar sind.  
 
2.3  Weitere Hinweise zum Radonschutz 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich 
bitte an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft – Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 
 Telefon: (0371) 46124-221 

Telefax: (0371) 46124-299 
E-Mail: radonberatung@smul.sachsen.de 
Internet: www.smul.sachsen.de/bful und www.radon.sachsen.de 
 
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
3  Geologie 
3.1 Unterlagen 
 
[1] E-Mail-Schreiben der Bürogemeinschaft Dr. Braun & Barth, Freie Architekten Dresden  

vom 17.11.2020, Frau Dr. Barbara Braun mit digitalen Planunterlagen [2] 

mailto:radonberatung@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
http://www.radon.sachsen.de/
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[2] Gemeinde Lohsa: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbebetrieb an der 
Knappenhütte“, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festsetzungen, Erläute-
rungsbericht, Erschließungsplan, Faunistischer und Biotoptypen-Erfassung und Ar-
tenschutzfachbeitrag; Vorentwurf vom 15.09.2020 

[3] Geodatenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie mit Landesdatenbank geologischer Aufschlüsse (Stand 17.12.2020), Geologi-
scher Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen M 1: 50.000 (digitale Ver-
sion), Geologischer Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze M 1: 100 000 (digitale Version) 
und Geologischer Übersichtskarte Sachsens M 1: 400.000 (digitale Version) 

[4] Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Siche-
rung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung 
geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz – Geo-
lDG) vom 19.06.2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 
29.06.2020); gültig ab 30.06.2020 

 
3.2 Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht stehen dem Bebauungsplan-Vorentwurf nur keine Bedenken entge-
gen, sofern die im B-Plan verankerten geotechnischen Anforderungen des Sächsischen 
Oberbergamtes und der LMBV mbH vollständig umgesetzt und beachtet werden.  
 
Hintergrund ist, dass der Bereich zwischen Knappensee und Graureihersee aus gekippten 
Abraummassen besteht und dieser Baugrund generell setzungs-/ setzungsfließ-, rutschungs- 
und sackungsgefährdet ist. Ungünstig auf diese Situation wirkt sich weiterhin der Grundwas-
serwiederanstieg aus. Deshalb sind für das gesamte gekippte Areal zwischen Knappensee 
und Graureihersee geotechnische Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen notwendig, die 
zum Teil bereits durchgeführt wurden und zukünftig noch realisiert werden.  
 
Detaillierte Informationen zu den durchgeführten bzw. geplanten geotechnischen Sicherungs- 
und Sanierungsmaßnahmen als auch zu den konkret vorliegenden Baugrundverhältnissen 
einschließlich des Grundwasserwiederanstieges liegen uns nicht vor.  
Insofern wird die Bedenkenfreiheit unsererseits zwingend an die Umsetzung der geotechni-
schen Anforderungen des Sächsischen Oberbergamtes und der LMBV mbH geknüpft und 
darüber hinaus auch daran, dass die bauliche Erweiterung des Bürogebäudes tatsächlich 
erst nach Beendigung der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr am Knappensee erfolgt (vgl. 
Erläuterungsbericht, Kap. 2.2.2). 
 
Die Prüfung der Planungsunterlagen hat darüber hinaus Hinweise ergeben, deren Berück-
sichtigung empfohlen wird. 
 
3.3 Hinweise 
3.3.1 Bohranzeige-, Bohrergebnismitteilungspflicht (Textl. Festsetzung IV 3.1) 
 
Bezüglich der Bohranzeige-/Bohrergebnismitteilungspflicht teilen wir mit, dass anstelle des 
Lagerstättengesetzes nunmehr das Geologiedatengesetz (GeolDG) seit 30. Juni 2020 gilt. 
Danach besteht die Pflicht zur Anzeige geologischer Untersuchungen und zur Übermittlung 
von Nachweisdaten an das LfULG (zuständige Behörde) nach § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG), zur Übermittlung von Fachdaten geologischer Untersuchungen nach § 9 und zur 
Übermittlung von Bewertungsdaten geologischer Untersuchungen nach § 10. Es sind die 
jeweiligen Fristen einzuhalten. [4] 
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Für Anzeigen von Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen wird weiterhin das 
Online-Portal ELBA.SAX empfohlen. 
 
Redaktionell sollte hier auch die Nummerierung angepasst werden, da der Hinweis IV.2 nicht 
existent ist.  
 
3.3.2 Sachverständiger für Geotechnik (Textl. Festsetzung III 1.2) 
 
Der „Sachverständige für Böschungen“ sollte redaktionell in den „Sachverständigen für Geo-
technik“ geändert werden. 
  
3.3.3 Geologie / Baugrund (Erläuterungsbericht, Kap. 1.3.4) 
   
Der erste Satz  

„Im Plangebiet sind pleistozäne Sande und Kiese bis an die Oberfläche verbreitet.“  
soll aus geologischer Sicht entfallen. Es entsteht sonst der Eindruck, es handelt sich um ge-
wachsenen, ungestörten Baugrund. 
 
3.3.4 Unterirdischer Hohlraum 
 
Nach den uns vorliegenden digitalen Daten [3] liegt nordöstlich des Planungsbereiches ein 
Gebiet mit unterirdischen Hohlräumen gemäß § 8 Sächsischer Hohlraumverordnung – 
SächsHohlrVO (vgl. auch Verwaltungsvorschrift Hohlraumgebiete des Sächsischen Ober-
bergamtes – VwV HohlrGeb). 
Eine Darstellung der lagemäßigen Abgrenzung des Hohlraumgebietes kann im Internet unter: 
http://www.bergbau.sachsen.de/8159.html eingesehen werden. Wir empfehlen, wenn nicht 
bereits erfolgt, das Sächsische Oberbergamt in Freiberg einzubeziehen und dort entspre-
chende Detailinformationen abzufragen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Hanna Witte 
Sachbearbeiterin Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 

http://www.bergbau.sachsen.de/8159.html
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SÄCHSISCHES
OBERBERGAMT

Sächsisches Oberbergamt
Postfach 13 64

|
09583 Freiberg

Dr. Braun&Barth
Freie Architekten Dresden
Frau Susan Teichert
Tharandter Straße 39
01 159 Dresden

per Mail an: steichert@braun-barth.de

Frühzeitige Beteiligung zum VBPL Gewerbebetrieb an der Knappen-
hütte“ Lohsa, Vorentwurf vom 15.09.2020

Sehr geehrte Frau Teichert,

mit E-Mail vom 10. März 2021 bitten sie im Nachgang der frühzeitigen Betei—
ligung um die Benennung von Anforderungen, die sich aus den seitens des
LfULG dargelegten unterirdischen Hohlräumen ergeben könnten.

Nordöstlich des ausgewiesenen Geltungsbereichs des VBPL Gewerbebe-
trieb an der Knappenhütte" wurden durch den Tagebau Werminghoffl Ent-
wässerungsstrecken (unterirdische Hohlräume) aufgefahren (siehe Anlage).
Der Zustand der Entwässerungsstrecken ist nicht bekannt. Auswirkungen
auf die Tagesoberfläche können im unmittelbaren Umfeld der Strecken nicht
ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf den ausgewiesenen Geltungs-
bereich des VBPL Gewerbebetrieb an der Knappenhütte“ sind aufgrund der
Entfernung zu dem Plangebietjedoch nicht zu emarten.

Die Ausführungen in dem Protokoll zu der Beratung am 8. November 2019
mit dem Oberbergamt und der LMBV zu dem Bebauungsplan Wochenend-
siedlung an der Knappenhütte“ zu Geotechnischer Zustand / Grundwasser“,
Baugrund“ und Präzisierung der Restriktionen / Verhaltensanforderungen
durch den Sachverhalt Bebauung auf Kippe" gelten ebenso für den o.g.
VBPL.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Mit freuW Grüßen und Glückauf

ver Dammer
eferent

Anlagen
Lage Entwässerungsstrecken
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9€— Freistaat
—g5ACHSEN

ihr/e AnsprechpartnerI-in
Kai Oliver Dammer

Durchwahl
Telefon: +49 3731 372—2101
Telefax: +49 3731 372-1009

Kai0liver.Dammer@
oba.sachsen.de*

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom
10. März 2021

Geschäftszeichen
(bitte bei Antwort angeben)
21—4146/219/1 0-2021/8154

Freiberg,
10. März 2021

Hausanschrift:
Sächsisches Oberbergamt
Kirchgasse 11

09599 Freiberg

Lieferanschrift:
Brennhausgasse 8
09599 Freiberg

www.oba.sachsen.de

Bereitschaftsdienst
außerhalb der Diensueiten:
+49 151 16133177

Besuchszeiten:
nach Vereinbarung

Parkmöglichkeiten für
Besucher
können gebührenpichtig auf dem
Untermarkt und im Parkhaus an
der Beethovenstraße genutzt
werden.

“Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte l signierte E-Mails l elektro-
nische Dokumente sowie De—Mail unter

http:llwww.oba.sachsen.del258.htm.
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LANDRATSAMT BAUTZEN   •   Macherstraße 55   •   01917 Kamenz   •   Telefon: 03591 5251-0   •   Internet: www.landkreis-bautzen.de 
Kreissparkasse Bautzen   •   IBAN: DE84  8555  0000  1000  0033  33   •   BIC: SOLADES1BAT 
Ostsächsische Sparkasse Dresden   •   IBAN: DE68  8505  0300  3000  0335  04   •   BIC: OSDDDE81XXX 
Sprechzeiten Bauaufsichtsamt (Terminabsprache wird empfohlen):  Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 18.00 Uhr  (nach Vereinbarung auch außerhalb) 
Die Zugangsvoraussetzungen für elektronische Dokumente finden Sie unter www.landkreis -bautzen.de/elektronische-kommunikation.php 

 
 
 
 

 

 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbebetrieb an der Knappenhütte“ Lohsa  

Planentwurf vom 15.09.20202020 

hier: Stellungnahme des Landratsamtes Bautzen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der oben genannte Planentwurf wurde von den Ämtern des Landratsamtes Bautzen, deren Belange 
durch die Planung berührt werden, geprüft. Folgende Stellungnahmen erhalten Sie zur Vorbereitung 
der sachgerechten Abwägung: 

 

1.Untere Immissionsschutzbehörde 
 
Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehen keine Bedenken, wenn folgende textli-
chen Festsetzungen mit aufgenommen werden: 
1.1    Innerhalb des Geltungsbereiches sind Unternehmen vom Betriebstyp Elektrobau mit folgenden 

Nutzungen und Anlagen zulässig: 
- Bürogebäude 
- Werkstätten zur Montage von elektrotechnischen Bauelementen 
- zugehörige Nebenanlagen, Garagen und Carports. 

1.2   Die Betriebszeit wird auf werktags von 7 Uhr bis 21 Uhr beschränkt. 
1.3   Fenster, Türen und Tore sind bei lärmrelevanten Tätigkeiten geschlossen zu halten und nach 

Benutzung sofort wieder zu schließen. 
 

2.Untere Abfall-und Bodenschutzbehörde 
 
Gegen den vorliegenden vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Gewerbebetrieb an der Knappenhüt-
te“ der Gemeinde Lohsa, Vorentwurf vom 15.09.2020, bestehen keine Einwände, wenn die nachfol-
gend aufgeführten Hinweise beachtet werden. 
 
Hinweise: 
Bodenschutz 
Bei der Ausführung der künftigen Baumaßnahmen sind die allgemeinen Grundsätze des Bodenschut-
zes, wie sparsamer und schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden sowie der Schutz des Bodens 

LANDRATSAMT BAUTZEN 
KRAJNORADNY ZARJAD BUDYŠIN 

BAUAUFSICHTSAMT 

Bearbeiterin: Frau Michel 

Dienstsitz: 01917 Kamenz, Macherstr. 57 

Telefon: 03591  5251-63115 

Telefax: 03591  5250-63115 

E-Mail: bauaufsichtsamt@lra-bautzen.de 

Ihre Zeichen:  

Datum: 17.12.2020 

Aktenzeichen: 621.P1211 

 

 
Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück 
Landratsamt Bautzen, Macherstr. 55, 01917 Kamenz 

 

dr. braun & barth 
freie architekten dresden 
Tharandter Straße 39 
01159 Dresden 
  
nur per Mail 
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vor Verunreinigungen, unnötigen Versiegelungen und Verdichtungen sowie sonstigen schädigenden 
Einflüssen, zu beachten.  
Altlasten 
Nach dem derzeitigen Bearbeitungsstand und der aktuell vorhandenen Datenbasis liegen über Altlas-
ten bzw. Altlastenverdachtsflächen im Planungsgebiet keine Erkenntnisse vor. Sollten schädliche Bo-
denveränderungen bekannt oder verursacht werden, so haben die Verpflichteten nach § 4 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
und zur Sanierung zu ergreifen. Weiterhin ist in diesem Falle umgehend das Landratsamt Bautzen, 
Abfallamt, Sachgebiet Abfallrecht/Bodenschutz, gemäß § 13 Abs. 3 Sächsisches Kreislaufwirtschafts- 
und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) zur Abstimmung weiterer Maßnahmen zu unterrichten. 
Abfallrecht 
Für die im Zusammenhang mit der Durchführung künftigen Bauvorhaben entstehenden, nicht vermeid-
baren Abfälle ist nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft eine stoffliche oder energetische Ver-
wertung sicherzustellen. Nicht wieder verwertbare Abfälle und Abfälle, an deren Entsorgung besondere 
Anforderungen gestellt werden, sind zu separieren und entsprechend den §§ 15, 17, 28 und 50 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ordnungsgemäß und nachweislich zu beseitigen. 
 

3.Untere Forstbehörde  
 
Die forstlichen Belange sind dahingehend zu konkretisieren, dass die Waldabstandsgrenze nicht nur 
pauschal auf § 25 SächsWaldG sondern auf § 25 Abs. 3 SächsWaldG bezogen wird. 
Dies ist geboten, da auch in § 25 Abs. 2 SächsWaldG Abstandsregelungen festgesetzt sind, welche 
nicht im Zusammenhang mit der Bebauung stehen. 
 
4.Untere Wasserbehörde   
 
Die abwasserseitige Erschließung einschließlich Niederschlagsentwässerung ist gesichert. 
Hinsichtlich der Belange Grundwasser wird auf die besonderen Eigenschaften des Untergrundes 
(Kippenböden des Braunkohletagebaus) verwiesen. Die Fläche wurde in der Planung entsprechend 
gekennzeichnet als Bereich, in dem „besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
(Kippe ehemaliger Tagebau)“ erforderlich sind. Die dazu genannten Anforderungen in den textlichen 
Festsetzungen (III.) sind zu beachten. 
 
5.Untere Naturschutzbehörde   
 
Unter Voraussetzung der Durchführung des Ausgliederungsverfahrens nach § 20 SächsNatSchG 
zum Landschaftsschutzgebiet „Knappensee“ wird dem vorliegenden B-Plan zugestimmt. 
 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote nach § 44 (1) BNatSchG sollte aus dem Fachbeitrag 
Artenschutz der folgende Hinweis unter Punkt IV in die Planzeichnung aufgenommen werden:  

- Vor dem regelmäßigen Heckenschnitt ist eine Kontrolle auf Vorkommen von Brutvogelnestern 
durchzuführen und bei Nachweis aktiver Bruttätigkeiten das Ende der Brutzeit abzuwarten.  

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Silke Michel 
Bauaufsichtsamt 





 
Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden, Kto.-Nr. 312 019 7288, BLZ: 850 503 00 
SEPA: IBAN: DE47 8505 0300 3120 1972 88  SWIFT-BIC: OSDDDE81XXX 
Steuernummer: 203/140/05172 entsprechend § 19 UStG (Kleinunternehmen) ist der LJVSN umsatzsteuerbefreit. 

Landesjagdverband Sachsen e. V.  
Anerkannte Vereinigung der Jäger nach § 37 Abs. 2 Bundesjagdgesetz 
Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz 

 
09603 Großschirma ° Hauptstraße 156 A ° Tel.: 037328-123914 ° Fax: 037328-123915 
E-Mail: info@jagd-sachsen.de ° Internet: ljv-sachsen.de 

  
 

LJV Sachsen e. V. • Hauptstraße 156 A •09603 Großschirma 

 

Bürogemeinschaft freier Architekten 

Dr. Braun & Barth 

Tharandter Straße 39 

01159 Dresden 

 

 

 Großschirma, 23.11.2020 

___ 
Ihr Zeichen: E-Mail Susan Teichert 

Ihr Schreiben vom 17.11.2020 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbebetrieb an der Knappenhütte“ 
der Gemeinde Lohsa, Vorentwurf vom 15.9.2020 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB 
 
Stellungnahme des Landesjagdverbandes Sachsen e. V. (LJVSN) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landesjagdverband Sachsen e. V. bedankt sich für die Einbeziehung gemäß 
§ 33 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) in Verbindung mit § 63 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu oben genanntem Vorentwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die diesbezüglich zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und äußert sich wie folgt: 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) d54 
„Knappensee“. Das Vorhaben muss rechtskräftig aus dem LSG ausgegliedert 
werden, damit es naturschutzrechtlich zulässig ist. 
 
Nach Prüfung und Einschätzung der vorgelegten Unterlagen und unter 
Berücksichtigung der satzungsgemäßen Belange unserer anerkannten 
Naturschutzvereinigung bestehen von der Seite des LJVSN keine Einwände und wir 
erteilen unsere Zustimmung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag des Landesjagdverband Sachsen e. V. 

 
Mathias Rehm 
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